
Diese Bedingungen sind Bestandteile sämtlicher Angebote und Verträge über Lieferungen und Lei-
stungen, auch in laufenden und künftigen Geschäftsverbindungen. Alle abweichenden Vereinba-
rungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

1. Geltung
Es gelten für alle Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen das Recht der Bundes-
republik Deutschland und die nachgenannten Rechtsvorschriften und Bedingungen in folgender
Reihenfolge:

I. Rechtsvorschriften des Handelsgesetzbuches HGB
II. Rechtsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches BGB
III. Kaufvertrag mit allen schriftlichen Zusatzvereinbarungen
IV. sonstige schriftliche Vereinbarungen
V. Verkaufs- und Lieferbedingungen

Trips GmbH 

soweit nicht ein Punkt einer ranghöheren Rechtsvorschrift oder Bedingung durch den Kaufvertrag
explizit und im direkten Bezug auf diesen Punkt geändert oder ausgeschlossen wird. Ein allgemei-
ner oder impliziter Ausschluß oder eine gleichartige Änderung ist unwirksam. Das gleiche gilt für al-
le Vertragserweiterungen und Nachlieferungen.

2. Angebot und Vertragsschluß
2.1 Alle Angebote und Kostenvoranschläge sind unverbindlich hinsichtlich Preis und Lieferumfang,
soweit sich aus einem Angebot nichts Gegenteiliges ergibt.

2.2 Verträge kommen erst zustande, wenn eine zugegangene Bestellung angenommen und diese
durch eine schriftliche Auftragsbestätigung dem Auftraggeber angezeigt wurde.

2.3 Zum Liefer- und Leistungsumfang gehören nur die im Vertrag festgelegten Gewerke, Teile und
Funktionen. Das gleiche gilt für zugesicherte Eigenschaften und Leistungsgarantien.

2.4 Werden im Bearbeitungszeitraum oder nach erfolgter Lieferung Änderungen vom Auftraggeber
gefordert, werden diese erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Auftragnehmer rechtswirk-
sam.

3. Preise und Zahlungen
3.1 Alle Preise verstehen sich, soweit vertraglich nicht anders festgelegt, netto in EURO zuzüglich
der Umsatzsteuer in der zum Zahlungstermin gesetzlich festgelegten Höhe.

3.2 Soweit vertraglich kein geänderter Zahlungsplan vorliegt, sind alle fälligen Zahlungen in voller
Rechnungshöhe binnen 10 Tagen ab Rechnungsdatum zu leisten.

3.3 Liegt ein vertraglicher Zahlungsplan vor, so ist der Auftragnehmer berechtigt, bei Zahlungsver-
zug alle nachfolgend festgelegten Leistungen sofort einzustellen. Sämtliche Liefertermine und et-
waige daraus resultierende Verzugsstrafen verlieren damit ihre vertragliche Bindung.

4. Abtretung und Aufrechnung
4.1 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Rechte aus Verträgen ohne die schriftliche Zustimmung
des Auftragnehmers an Dritte zu übertragen.

4.2 Aufrechnung mit Gegenforderungen des Auftraggebers ist nur insoweit zulässig, als diese
durch den Auftragnehmer nicht bestritten und fällig oder rechtskräftig festgestellt sind.

5. Lieferung und Termine
5.1 Die vertraglich festgelegten Liefer-/Leistungszeiten beginnen mit der Vertragsunterzeichnung
bzw. Auftragsbestätigung.

5.2 Ist eine vereinbarte Anzahlung zu Vertragsbeginn fällig, ist entgegen Ziff. 3.2 diese binnen 1 Wo-
che zu leisten. Erst nach erfolgter Zahlungsbegleichung beginnen die Liefer-/Zahlungszeiten ent-
sprechend den vertraglich festgelegten Terminen. Bei Zahlungsverzug wird hierbei nach Ziff. 3.4
und 3.5 verfahren.

5.3 Durch Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, die terminliche Auswirkungen haben kön-
nen, müssen alle zugesicherten Termine durch den Auftragnehmer in schriftlicher Form neu be-
stätigt werden.

5.4 Sind vom Auftraggeber Unterlagen, Pläne oder sonstige Bereitstellungen zu erbringen und wer-
den diese von Auftraggeber nicht fristgerecht zur Verfügung gestellt, verlieren alle Liefertermine
und etwaige daraus resultierende Verzugsstrafen ihre vertragliche Bindung.

5.5 Höhere Gewalt, hoheitliche Maßnahmen oder sonstige nicht vom Auftragnehmer beeinflußbare
Umstände befreien den Auftragnehmer für die Dauer ihrer Auswirkung und, wenn sie zur Unmög-
lichkeit der Leistung führen, überhaupt von der Liefer- bzw. Leistungspflicht.

5.6 Ansprüche bei Nichteinhaltung von Liefer-/Leistungszeiten beschränken sich nur auf vertraglich
festgelegte Verzugsstrafen (Pönale). Darüber hinaus sind weitere Schadensersatzansprüche jegli-
cher Art wegen verspäteter Lieferung/Leistung ausgeschlossen.

6. Abnahme und Gefahrübergang
6.1 Der Auftragnehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme der Lieferung/Leistung.

6.2 Die Lieferung/Leistung ist nach Fertigstellung und erfolgreicher Inbetriebnahme abzunehmen.
Mit der Abnahme wird die Gefahr auf den Auftraggeber übertragen. Der Auftraggeber trägt die Ge-
fahr auch vor Abnahme der Lieferung/Leistung, wenn er die Abnahme verzögert oder wenn die In-
betriebnahme aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, unterbrochen wird und der Auf-
tragnehmer die bis dahin erstellte Lieferung/Leistung einvernehmlich ausdrücklich in die Obhut des
Auftraggebers übergibt.

6.3 Besonders abzunehmen sind auf Verlangen in sich abgeschlossene Teile der Lieferung/Lei-
stung. Ist die Lieferung/Leistung ganz oder teilweise in Gebrauch genommen oder verzögert sich
die Abnahme ohne Verschulden des Auftragnehmers, so gilt die Abnahme nach Ablauf von sechs
Werktagen nach Anzeige der Fertigstellung als erfolgt.

6.4 Eine Benutzung der Lieferung/Leistung vor Abnahme darf nur mit ausdrücklichem Einverständ-
nis des Auftragnehmers erfolgen. Die benutzten Teile der Lieferung/Leistung gelten als abgenom-
men.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1 Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum und das Verfügungsrecht an Liefergegenständen
bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag vor.

Soweit Liefergegenstände wesentliche Bestandteile eines Grundstückes geworden sind, verpflich-
tet sich der Auftraggeber, bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine dem Auftragneh-
mer die Demontage der Gegenstände, die ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers
ausgebaut werden können, zu gestatten und ihm das Eigentum an diesen Gegenständen zurück-
zuübertragen. Beeinträchtigt der Auftraggeber die vorgenannten Rechte des Auftragnehmers, so 
ist er diesem zum Schadensersatz verpflichtet. Die Demontage und sonstigen Kosten gehen zu
Lasten des Auftraggebers.

Werden Liefergegenstände mit einem anderen Gegenstand fest verbunden, so überträgt der Auf-
traggeber, falls hierdurch Forderungen oder Miteigentum entstehen, seine Forderungen oder sein
Miteigentum an dem neuen Gegenstand an den Auftragnehmer, und zwar in Höhe der Forderung
des Auftragnehmers.

7.2 Handelt es sich bei vertraglichen Leistungen um geistige Leistungen des Auftragnehmers oder
eines durch ihn beauftragten Dritten, so erwirbt der Auftraggeber kein Eigentum, sondern lediglich
ein Nutzungsrecht. Nur etwaige zur Verfügung gestellte Leistungen des Auftraggebers verbleiben
weiterhin Eigentum des Auftraggebers.

8. Unterlagen, Schutzrechte und Lizenzvertrag
8.1 Der Auftraggeber versichert, daß durch die vertraglich geforderten Leistungen keine Schutz-
rechte von Dritten verletzt werden. Für etwaige Schadensersatzansprüche als Folge hieraus haftet
der Auftraggeber.

8.2 Alle vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Schriftstücke, Abbildungen, Zeichnungen sowie
Software usw. werden vom Auftragnehmer sorgfältig verwahrt und von diesem nicht veröffentlicht,
vervielfältigt oder Dritten sonstwie zugänglich gemacht, es sei denn mit ausdrücklicher Zustimmung
des Auftraggebers. Für den Auftraggeber gilt gegenüber dem Auftragnehmer die entsprechende
Verpflichtung. Für etwaige Schadensersatzansprüche aus Nichteinhaltung dieser Verpflichtung haf-
tet der jeweilige Verursacher.

8.3 Alle Rechte an technischen Ideen, Know-How, technischen Verbesserungsvorschlägen und
Erfindungen, die über die vom Auftraggeber gelieferten Unterlagen, wie Pflichtenheft, Zeichnungen
und Informationen und dergleichen hinausgehen, bleiben dem Auftragnehmer vorbehalten, insbe-
sondere behält sich der Auftragnehmer vor, die durch ihn eingebrachten Ideen zum Patent oder
Gebrauchsmuster anzumelden. Eine Benutzung der durch den Auftragnehmer eingebrachten
Ideen, die über den direkten Leistungsumfang im Vertrag hinausgehen, bedarf der ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.

8.4 Falls vertraglich nicht anders vereinbart, erwirbt der Auftraggeber mit dem Kaufvertrag das
nicht ausschließliche und nicht übertragbare Nutzungsrecht (Lizenz) für die Nutzung der vertragli-
chen Leistung aus programmtechnischer Realisierung (Software) und deren Funktion für eine einzi-
ge im Vertrag genannte Anwendung bzw. Anlage. Das Nutzungsrecht wird mit seiner Seriennum-
mer auf einer Registrierungskarte dem Auftraggeber direkt oder einem vom Auftraggeber
benannten Dritten erteilt. Mit der Unterzeichnung der Registrierungskarte und der vollständigen Be-
zahlung der vertraglichen Leistung tritt dieses Nutzungsrecht in Kraft. Mit der Unterschrift erkennt
der Unterzeichnende gleichzeitig alle Urheberrechte des Auftragnehmers an der gelieferten Lei-
stung uneingeschränkt an. Dabei verpflichtet sich der Auftraggeber durch den Kaufvertrag und ein
etwaiger Dritter als Lizenznehmer, keine Leistungen des Auftragnehmers sowohl als gesamtes
Produkt bzw. Teile oder Auszüge der erbrachten Leistung in direkter Form und Funktionalität oder
in einer geänderten Form und ähnlicher Funktionalität zu vervielfältigen, weiterzureichen, mehrfach
einzusetzen oder anderweitig zu benutzen. Das betrifft auch das exklusive Copyright an Do-
kumentationen schriftlicher oder gespeicherter Art. Der Auftraggeber und der Lizenznehmer ver-
pflichten sich, diese Rechte zu wahren und alle Schritte zu unternehmen, um Beeinträchtigungen
oder Verletzungen dieser Rechte durch Dritte, soweit diese durch ihn oder über ihn in den Besitz
der Leistungen gelangt sind, zu unterbinden und zu verfolgen. Die Unterzeichnenden unterwerfen
sich gleichzeitig der uneingeschränkten Haftbarkeit durch direkte oder indirekte Schäden bei Ver-
letzungen des Nutzungsrechtes.

Der Auftragnehmer erteilt dem Auftraggeber bzw. Lizenznehmer das Recht zur Anfertigung von Ko-
pien der erbrachten Leistungen in direkter oder geänderter Form (z. B. Mikrofilme etc.) soweit diese
ausschließlich Sicherungszwecken dienen und keine mehrfache Nutzung darstellen. Gelieferte
Arbeitsunterlagen, Zeichnungen und Bedienungshandbücher dürfen nur dann in beliebiger Anzahl
vervielfältigt werden, wenn die dadurch entstandenden Schriftstücke für den Betrieb der gelieferten
Leistungen benutzt werden.

Werden dem Auftragnehmer durch den Auftraggeber Leistungen zur Verfügung gestellt oder sind
Teile einer Leistung oder Funktionen durch den Auftraggeber so beschrieben, daß es sich um das
geistige Eigentum des Auftraggebers handelt, fallen die zur Verfügung gestellten Leistungen bzw.
Funktionseigenschaften der Lieferung nicht unter das Lizenzrecht des Auftragnehmers, sondern
verbleiben vielmehr Eigentum des Auftraggebers. Dabei besteht ein Eigentumsvorbehalt des Auf-
traggebers nur in der von ihm beschriebenen Leistungsfunktionalität, jedoch nicht in der gelieferten
Ausführung und Realisierung.

Werden durch den Auftragnehmer Leistungen an nicht vom Auftragnehmer selbst gelieferten Ob-
jekten erbracht (Wartung, Reparaturen, Inbetriebnahmen, Änderungen etc.), verbleiben alle Ur-
heber- und Nutzungsrechte uneingeschränkt beim Auftraggeber.

9. Gewährleistung
9.1 Für Mängel und für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, die dem Auftragnehmer unverzüg-
lich nach ihrer Entdeckung angezeigt werden und nachweisbar auf fehlerhafte Leistungen des Auf-
tragnehmers zurückzuführen sind, leistet der Auftragnehmer ausschließlich in der Weise Gewähr,
daß er nach seiner Wahl nachbessert oder mangelfreien Ersatz liefert. Zur Rückgängigmachung
des Vertrages (Wandlung) oder zur Herabsetzung der Vergütung (Minderung) ist der Aufttraggeber
nur dann berechtigt, wenn die Ersatzlieferung oder Nachbesserung im Einzelfall nicht möglich ist,
trotz schriftlicher Aufforderung des Auftraggebers unter angemessener Fristsetzung schuldhaft un-
terbleibt oder wenn die Nachbesserung wiederholt fehlgeschlagen ist. Andere Ansprüche des Auf-
traggebers wegen Mängel oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften - insbesondere auch
wegen Folgeschäden - sind ausgeschlossen, sofern dem Auftragnehmer nicht grobes Verschulden
zur Last fällt.

9.2 Der Auftragnehmer leistet keine Gewähr für Wertminderung und/oder Schäden, die auf natür-
licher Abnutzung beruhen oder auf unsachgemäße Behandlung/Eingriffe, Bedienungsfehler oder
auf mechanische, chemische, elektrochemische, elektrische oder physikalische Einflüsse zurück-
gehen. Voraussetzung für die Gewährleistungsverpflichtung des Auftragnehmers ist die genaue
Einhaltung der Betriebsvorschriften.

9.3 Die Gewährleistungsanprüche des Auftraggebers verjähren innerhalb von 6 Monaten ab Ge-
fahrübergang gemäß Ziff. 6.

9.4 Änderungen an den gelieferten Leistungen durch den Auftraggeber bzw. Lizenznehmer oder
Verletzungen des Nutzungsrechtes (Ziff. 8.4) entbinden den Auftragnehmer von sämtlichen Ge-
währleistungsverpflichtungen.

10. Haftung
Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die als Folge von fehlerhaft gelieferter und nicht durch
den Auftraggeber, Betreiber bzw. Lizenznahmer geänderte Leistung entstanden sind, und für
Schäden aus der unmittelbaren schuldhaften Tätigkeit des Auftragnehmers in der vertraglich fest-
gesetzten Höhe, die jeweils in angemessener Höhe zu vereinbaren ist. Weitere Schadensersatz-
ansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen.

11. Kündigung und Rücktritt
11.1 Ein generelles vertragliches Kündigungs- bzw. Rücktrittsrecht besteht nicht.

11.2 Wird vom Auftraggeber eine Vetragskündigung bzw. ein Rücktritt aus unvorhersehbaren
Gründen schriftlich gewünscht, so bedarf es der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.
Dabei sind vom Auftraggeber alle bis dahin entstandenen Kosten dem Auftragnehmer zu vergüten.
Nach wirksamer Kündigung werden dem Auftraggeber binnen vier Wochen alle bis dahin erzielten
Leistungen übergeben. Bei einer Kündigung gehen alle gelieferten Gegenstände in das unein-
geschränkte Eigentum des Auftraggebers über. Durch eine Kündigung verfällt jeglicher Anspruch
auf ein Nutzungsrecht entsprechend Ziff. 8.4, falls nicht ein eigener Lizenzvertrag für eine bis dahin
erbrachte komplett funktionsfähige Teilleistung erstellt werden kann.

11.3 Wird durch die Entscheidung eines technischen Schiedsgerichtes die Undurchführbarkeit der
vertraglichen Leistungen, unter Berücksichtigung aller anerkannten Regeln der Technik und wis-
senschaftlicher Erkenntnis, festgestellt, so ist der Auftragnehmer berechtigt, das Vertragsverhältnis
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen, falls der Auftraggeber nicht binnen dieser
Frist neue Beweise zur Durchführbarkeit erbringt. In diesem Fall gelten alle Vereinbarungen gemäß
Ziff. 11.2.

12. Sonstiges
12.1 Sämtliche Vereinbarungen, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zur Wirk-
samkeit der Schriftform.

12.2 Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Bedingung oder der jeweiligen Verträge un-
wirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen berührt.

12.3 Gerichtsstand beider Parteien für alle unmittelbaren oder mittelbaren Streitigkeiten aus dem
Vertragsverhältnis ist Schweinfurt.
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Verwendete Acrobat Distiller 6.0.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.1" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x kostenlos unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von PDF-Dokumenten mit einer höheren Bildauflösung, um eine qualitativ hochwertige Ausgabe für die Druckvorstufe zu erzielen. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat oder mit dem Reader 5.0 und höher geöffnet werden. Bei dieser Einstellung ist eine Schrifteinbettung erforderlich.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Standardpapierformat:
     Breite: 233.45 Höhe: 319.9 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de
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